Diözesane Erlasse für kirchliche Stiftungen, gemeindliche und gemeinschaftliche kirchliche Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen 


I. Satzung zur Änderung der Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-) Diözesen (KiStiftO) in der Fassung vom 1. Juli 1988 vom 5. März 1997 


§1 

Die Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (Abl. Bamberg 111 [1988] 117-148; KWMB1 1 5. 215) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 Kirchliche Stiftung — Begriff, Arten, Rechtsform

erhält folgende Fassung: 

„(I) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieser Ordnung sind solche, die ausschließlich oder überwiegend kirchlichen Zwecken der katholischen Kirche in Bayern, insbesondere dem Gottesdienst, der Verkündigung, der Bildung, dem Unterricht, der Erziehung oder dem Wohlfahrtswesen, gewidmet sind und 

1. von der katholischen Kirche errichtet sind oder 

2. nach dem Willen des Stifters organisatorisch mit der katholischen Kirche verbunden oder ihrer Aufsicht unterstellt sein sollen

(II) Als kirchliche Stiftungen gelten 
1. die Kirchenstiftungen,

2. die Pfründestiftungen und 
3. sonstige Stiftungen, die 

a) ausschließlich oder überwiegend kirchlichen Zwecken dienen, 
b) nach Art. 5 Abs. 4 KGO (GVB1 1912, S. 911) bisher durch kirchliche Organe verwaltet wurden, 
c) Kultus-, Unterrichts- Wohlfahrts- oder sonstige in Art. 1 Abs. 3, 18 Abs. 2 BayStG aufgeführte Zwecke verfolgen und die Voraussetzung unter Buchst. a) oder b) nach Feststellung der zuständigen Genehmigungsbehörde erfüllen. 
(III) Eine Stiftung wird nicht schon dadurch zu einer kirchlichen, dass ein kirchlicher Amtsträger als Stiftungsorgan bestellt ist oder dass satzungsgemäß nur Angehörige der katholischen Kirche von der Stiftung begünstigt werden.


(IV) Ausschließlich oder überwiegend kirchlichen oder religiösen Zwecken der katholischen Kirche gewidmete Stiftungen, welche bis zum 1. Januar 1996 satzungsgemäß von einer Behörde des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes zu verwalten sind, gelten weiterhin nicht als kirchliche Stiftungen


(V) Die Kirchen- und Pfründestiftungen sind je für sich rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts. Sonstige Stiftungen im Sinne von Absatz II Ziff. 3 sind je für sich rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts, sofern ihnen diese Eigenschaft zukommt oder diese durch das zuständige Bayerische Staatsministerium festgestellt worden ist.“

2. Art. 2 Kirchliche Stiftung — geltendes Recht 

wird wie folgt geändert:

a) In den Ziffern 1 und 7 entfallen nach der Abkürzung „CIC“ jeweils der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 

b) Die Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
„2. die Vorschriften des Bayerischen Stiftungsgesetzes nach Maßgabe der Art. 31 (Art. 1-17) und Art. 32, ferner entsprechend die Art. 19—26, 30, 33, 35—40 und 42 BayStG,“ 
c) In der Ziffer 6 wird die Klammer „(Bayer.)“ durch das Wort „Bayerischen“ ersetzt. 
3. Art. 3 Kirchliche Stiftung — Errichtung, Umwandlung, Aufhebung 
wird wie folgt geändert: 

a) Absatz II wird wie folgt geändert: 



aa) In der Klammer wird „Satz 2 StG“ durch „Satz 3 BayStG“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: „Eine Stiftung darf nur mit Zustimmung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde als kirchliche Stiftung staatlich genehmigt werden (Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayStG).“ 


b) Dem Absatz III wird folgender Absatz IV angefügt: 


„(IV) Ist für den Fall des Erlöschens einer kirchlichen Stiftung kein Anfallberechtigter bestimmt, so fällt ihr Vermögen an die betreffende (Erz-) Diözese, welche dieses Vermögen tunlichst in einer dem Stiftungszweck entsprechenden Weise zu verwenden, nach Möglichkeit einer an deren Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuühren hat.“

4. Art. 4 Stiftungsakt, -geschäft, -satzung wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden nach dem Komma hinter dem Wort „Name“ die Wörter „Rechtsstellung und Art,“ eingefügt.


b) In Absatz III Satz 2 werden die Worte „Art. 36 und 46 Abs. 3 StG“ durch die Worte „Art. 30 und 40 Abs. 3 BayStG“ ersetzt. 
5. In Art. 7 Kirchliche Stiftung — Zweck Absatz II werden nach dem Komma hinter dem Wort „Seelsorgsgeistlichen“ die Wörter „ein Wohnrecht im Pfarrhaus als Dienstsitz und“ eingefügt.


6. Art. 11 Kirchenverwaltung – Aufgaben wird wie folgt geändert:
a) In Absatz IV Satz 1 wird in der Klammer „StG“ durch „BayStG“ ersetzt.
 

b) In Absatz V Ziff. 3 entfallen nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 
7. Art. 13 Kirchenverwaltungsvorstand — Aufgaben Absatz IX erhält folgende Fassung: 


„(IX) Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat einen Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand berufen und ihn unbeschadet der Vertretungsbefugnis des Kirchenverwaltungsvorstandes für die Dauer der Amtszeit (Art. 15 GStVS) mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach den Absätzen 1 mit VIII beauftragen; Wiederberufung sowie vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund sind zulässig. Art. 14 Abs. II gilt entsprechend.“

8. Art 14 Kirchenpfleger – Bestellung, Aufgaben wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz V wird folgender Absatz VI angefügt: 


„(VI) Sofern ein Kirchenverwaltungsmitglied einen Kindergarten, ein Pfarrheim, einen Friedhof oder eine sonstige Einrichtung der Kirchenstiftung oder namentlich eine Kindergartenleiterin betreffende Betriebsmittel verwaltet, kann die Kirchenverwaltung dieser Person durch förmlichen Beschluss — unbeschadet der Befugnisse des Kirchenpflegers bzw. seiner Verhinderungsvertreter nach Absatz V Satz 1 — eine Zeichnungsvollmacht für bestimmte Bankkonten der Kirchenstiftung unter der Aufsicht des Kirchenpflegers übertragen. Absatz V Satz 2 gilt entsprechend.“ 


b) Der bisherige Absatz VI wird Absatz VII und erhält folgende Fassung: 


„(VII) Die Abberufung des Kirchenpflegers bedarf eines stiftungsaufsichtlich genehmigten Kirchenverwaltungsbeschlusses.“ 

9. Art. 19 Beschlussfassung, Wahlen wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz II wird folgender Absatz III angefügt: 


„(III) Eine Beschlussfassung im schriftlichen (Umlauf-) Verfahren ist im Ausnahmefalle zulässig, sofern sämtliche stimmberechtigten Mitglieder der Kirchenverwaltung dem ihnen schriftlich unterbreiteten Beschlussvorschlag die Zustimmung in Form der Beifügung ihrer Unterschrift erteilen.“ 


b) Der bisherige Absatz III wird Absatz IV. 

10. Art. 20 Kirchenverwaltung – Verpflichtungsgeschäfte, Handeln nach außen

Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 


„(1) Willenserklärungen der Kirchenstiftung, durch die eine Verpflichtung gegenüber Dritten begründet oder auf ein Recht verzichtet wird oder Ermächtigungen (Vollmachten) ausgesprochen werden, bedürfen der Schriftform sowie vorbehaltlich der Bestimmung in Art. 18 Abs. 1 der Unterschrift des und des Kirchenpflegers sowie der Beidrückung des (Pfarr-) Amtssiegels oder Amtstempels und der Bezugnahme auf diesem Handeln zugrunde liegende Kirchenverwaltungsbeschlüsse. 

11. In Art. 24 Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Absatz II wird nach dem Wort „ist“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender neuer Halbsatz angefügt: „falls es ihm nicht schon als Mitglied angehört.“

12. In Art. 41 Rechtsgeschäfte zwischen kirchlichen Stiftungen u. ä.

Absatz II Satz 2 wird „Art. 25 StG“ durch „Art. 22 BayStG“ ersetzt. 

13. Art. 43 Abberufung und Bestellung von Mitgliedern eines Stiftungsorgans wie eines Beauftragten

Absatz III wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Organ“ wird ein Komma gesetzt und folgender neuer Halbsatz angefügt: 



„namentlich auf einen Pfarrer als Kirchenverwaltungsvorstand (Art, 10 Abs. 1 Ziff, 1),“ 


b) Nach den Worten „für einen“ wird das Wort „betreffenden“ eingefügt. 


c) Nach dem Wort „Ersatz“ entfällt die Klammer „(Art. 10 Abs. 1)“
.
d) Dem Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

„Bei unabweisbarem Bedarf kann ausnahmsweise ein Laie als bestellt werden; Art. 13 Abs. IX gilt entsprechend: Ein zu befristender organschaftlicher Ersatz endet mit der Übertragung auf das satzungsgemäß zuständige Organ oder Organmjtglied sowie mit Ablauf der im Bestellungsdekret genannten Frist, spätestens mit dem Ende einer Amtszeit (Wahlperiode); eine Wiederbestellung ist zulässig.“ 

14. Art. 44 Stiftungsaufsichtliche Genehmigung – Grundsätzliches, Einzelfälle wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz II Ziff. 2 wird „StG“ durch „BayStG“ ersetzt. 


b) Dem Absatz V folgender Absatz VI angefügt: 


„(VI) Namentlich für die in Absatz II Ziffern 5, 6, 9, 11 und 12 aufgeführten Angelegenheiten kann von der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde eine allgemeine Genehmigung befristet sowie widerruflich erteilt werden, sofern es die ordnungsgemäße Verwaltung einer großen Stiftung erfordert.“ 

15. In Art. 47 Einspruch und Beschwerde

Absatz III 2. Hs. entfallen nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 

16. In Art. 49 Vorlagepflicht wird „Art. 39 Satz 2 StG“ durch „Art. 33 Satz 2 BayStG“ ersetzt. 
§2 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft. 

(2) Sie ist gemäß Art. 33 Satz 3 und 2 BayStG spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vorzulegen. 
